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Ausgabe Nr. 10/’20 / 25. Jahrgang / Montag, 6. April 2020 

 

20/47 
Aufhebung der Allgemeinverfügung der Stadt Remscheid für besondere Einrichtungen vom 18.03.2020 
 
Die vom Oberbürgermeister der Stadt Remscheid gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000, BGBl. I S. 1045, zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.02.2020, BGBL. I S. 148 in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) 
erlassene 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

zum Betretungsverbot von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des  
Elften Buches Sozialgesetzbuch, von tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe  

(Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige vergleichbare Angebote), für Einrichtungen der  
beruflichen Rehabilitation sowie von interdisziplinären oder heilpädagogischen Frühförderstellen,  

heilpädagogischen Praxen und Autismuszentren zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung  
von SARS-CoV-2  (Allgemeinverfügung für besondere Einrichtungen) 

- Amtsblatt Nr. 7 vom 18.03.2020, Seite 2 - 
 

wird mit Bekanntgabe dieser Verfügung aufgehoben. 
 
 
Begründung: 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit der 
 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  
im Bereich der Betreuungsinfrastruktur(CoronaBetrVO) vom 02.04.2020 

 
und mit der 
  

Verordnung zur Regelung von Neu- und Wiederaufnahmen in  
vollstationären Dauer- und Kurzeitpflegeeinrichtungen sowie besonderen Wohnformen für  

Menschen mit Behinderungen einschließlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Eingliederungshilfe  
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 (CoronaAufnahmeVO) vom 03.04.2020 

 
 
durch Rechtsverordnungen verbindliche Regelungen für die besonderen Einrichtungen erlassen, so dass eine örtliche 
Regelung durch eine Allgemeinverfügung nicht mehr erforderlich ist. Die Allgemeinverfügung für besondere Ein-
richtungen wird daher aufgehoben. 
 
Remscheid, 6. April 2020 
gez. Burkhard Mast-Weisz  
 
 

 

Amtliche Bekanntmachung 


